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der 

A n t rag 
Jr.' i\ \ - , " • V 1 M1 t-t"f4A Abgeo:r: dne ten 0,. ° •• • • • 0)1' ... , • , .... ~ 

Genossen U 
, Dr.Steyrer 

und 

betreffend ein Bundesgesetz vom 
• • • • • • • • • • I 

~lt dem das Krankenanstaltengesetz geändert 

wird (Krankenanstaltengesetz-Novelle 1978) 

. Die gefertig"ten Abgeordneten 
zum Nationalrat stellen den 

An t r a 9 . . 
Der Natio1191rat wolle beschließen; 

NO •.. :«Z.?L ,q 
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Bund e s g es e t z 

. vom." ~ ... " ... e ....... ... .. " ......... ~.. m:i. t' dem 

das KrallkenE.tnsta;tten.g~Betz geändert 

,,;ireI (Krankenanstal tengcsetz-lTovel1 f3 
- 1978) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k eIl 

Das Kr~nkenanstaltengeset~, DGDl. Nr$ 1/1957 in der 
Fassung der Bundesgesetze 13GBI .. Ur., 27/1958) .BGEl. Ur .. 

281/1974 und J3G:Sl" ]:Ir. 659/1977 t "fird wie folgt geändert: 

1~ (Gru~dsatzbc3timmung) 

Der § 28 hat zu lauten: 

u§ 28. (1) Die l)flcgcgebühreJl und allfälligen Soncler

gebUhrcn (§ 27 Abu. 4) B5.nd vom Re(!htst:r~ßer der Krankcn-. . 
anstalt fUr die Vora..."1schläge u.nd für die Rcchnur.,gsabschlüsse 

unter 13cdBchtngl1mC auf § 27 Abs .... 3 kostenc1cckend zu. ermitteln .. , 

101/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



.,.. 2 

Die rflegegebührcn und Sondcrgchühren sind von der 

Landesre8 ierung unter Eednchtnahmc auf die AusstattuD[; 
und Einrichtung, wie sie durch die Funktion der Kranken
unstal t erforderlich sind, u.nd die ordnung~tßcmäße und 
wirtschaftliche Gebarung festzusetzen und im Landcnee .... 
aetzblatt kundzumachen .. In diese Kundmnchung sind auch 

die kostendeckend ermittelten Pflegegebühren und Sondcr-
-gebUhren aufzunehmen. 

(2) Bei mehreren in ihrer Ausstattung. Einrichtung

und Funktion gleichartigen öffentli.chen Krankenanstalten 
im Bereich einer Gemeinde sind die PflegegebUhren und 

- , 

allfälligen Sondergebühren einheitlich für -diese An-
staltep festzusetzen. 

(3) Die PflegegebUhren und allfälligen Sonderge
bührcn einer öffentlichen Kl'ankena:ns tal t t die nicht von 

einer Gebietskp:cperschaft ver\v'altet \'lird t darfen nicht 
ni,edriger sein als die Pilege- (Sonder) ,gebtihrcn 'der 

, . 
nächstgelegünen von eineT Gebietskörperschaft betrie-
benen öffentlichen Krankenanstalt mit gleichartigen 
od~r annähernd glej_chvrertigell Ej_nr~chtungen,wie sie 
durch die Funktion dieser Krankenanstalt erforderlich 

sind .. Die Feststellung der, Gleicha.rtigkei t oder annähernden 

~leichwertigkeit obliegt der Landesregierung. 

(4) Das Ausmaß von den Trägern der Sozialversicherung' 
an die Hechtstr~r;er der Krankenanstalten zu entrichtenden 
Pflegegeblihren - unter Berücksichtigung der Abgeltung fUr 
therapeutische Behelfe - '-"tnd allfälligen Sondergebühren ( § 27 Abs" 

sowie die Dauer, flir welche die PfleßcgebUhren zu zahlen 
aipd, wird abgesehen von den Fällen des Abs c 12~ aus-

schließlich durch privatrechtliehe Verträgo geregelt. 
Solche Verträge sinet Z,.;13Cho11 dClJ H3.uptvcrbanj. der östorroi
cbiochen SosialvorsichoruDssträgor im Einvernehmen mit den 

.' 
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in Bctracht kommenden Krankenversichcrul1.ßsträgcrn o1nor
Deita und dem Hechtstri5Ecr der Krankenanstalt anderer

seits ubzuachl.l.cßen .. DiG VertrUge bedürfen zu ihrer 
Rechtßvlirl:samkeit der Dchriftlichen Form der Abfussung. 

(5) Die für die Soziulversicherungaträger gelten·~ 
den I>flegcgcbUhrencrsütze sincl' mit jedem ·1. Jänner, erst

mals mit 1. Jänn~r1978f im prozentuellen Ausmaß der Ei
höhu11g der J3cltragscinnahmen aller Krankcnversichorungs

träger vom Vorjahr auf das laufende J'ahr zu erhöhen. Die 

~e\<!eils neu {)erechneten Pflegegebührenersätze s lud auf 

vQlle Schilling zu runden. 

(6) VOll den Beitragseinnahmen eines Kalende:C;jahres 

ist, .vor der I!:rrechuD& des prozentuellen Beitrags zU·'.'lachn es 

zunächst jener Betrag abzuziehen, den die Krankenver-
• 

sicherungsträge:r;' gerr:äß '" ~i § 447 ~ ASVG zur Finanzierung 

der Krankenanstalten Bcsondert zu überweisen hubene Fer

ner haben bei der Errechnu:ng des prozentuellen Beitrags
zuuachses nach Abs .. 5 J~8ne Beitra2seinnahnicn außer Be-u , 

tracht zu bleiben, die sich ab 1 .. Jänn~r 1979 "aus Änderungen 

des Bei t:Ce~srechtes ergeben, s'ofernder daraus erfließendc 

Er.trag gesetzlich z'v:eckgelmnden ist" 

(7) Die Beitraß3cinnahmen des lau.fellden Kalenderjahres 

aller dem Hauptverband der österreichischen Soziilver
'sichcrungsträeer (im fo1genden rrauptv~rb2.nd genannt) anee

h5renden Kr2nkenvcrsichorunastr~ger sind den J3eitra~scin-u .... ~ 

nahmen des zuletzt vorangegangenen Kalenderjahres unter 

BerUcksichtigung des Abs. 6 geßenlibcrzustellen~ Als Bci
tragsoinnahrucn gelten alle BeitrHge fUr Pflichtvcrsichcrte 

und für fro:h-J5.11ig Vers5,chel'te, die nach den \'leisungen des 

Bund csm.inis ters fHr soziale Verv/ultung über die Rcchnull[jlJ

legung als BcdtrCl.gs cinn:::hmcn in J3ctracht komncn jo in der 

Kraukcnvcr.r:.;j_chcrnng (1 er 11D.uCl'n c .1.ns ch110 ßlich d Oß Bundeo·-

bei trD3 Gn; Tl1 .... p", c'bc')'l J . ..I<: ... ".'(:; . J \~ 
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Kranlwnvcrrd cherunestrttecr ausGowiesenen Betriigc. Der Erhöhu.nr;~)-. ~ 

~uf zwei Dezimalstellen 
runclen. 

(8) Der HauptvcrlKtnd hat jev.'Gils spätcBtcns bis 15. De

zemb.er für das nächstfolgende Kalenderjahr einen provisorischen 

Hundertsatz zu errechnen, der für die Erhöhung der l"):flcgege

bühreners.ätze ,ab nüchfolgendem 1.. Jänner maßgeblich :ist. Die 

neuen Pflegcß;cbUhrenersätze sind auf volle Schilling zu rtJ.n

den. Den Rechtsträgern der Kran.kenanstaltel1sincl die erhöhten 

PflegegebU.hrenersti:!;zE! so rech'Gzei tig bekau-l1tzugeben, daß sie 

ab 1. Jänner der Verrechnung zugrunde gelegt werden können. 
FUr das Jahr 1978 l)cträgt der provisorische Hunc1.ertsatz10,84 ~. 

(9) . Weicht der provisox'i scl~e Hundert-satz yomen<1gülti.gen 

Hunder'iisGttz ab, hat zv,tisch.en den Krankenversicherungsträgern 

uno. den Krankenanstal ten ein finanzieller Ausgleich durch Nach

zahlung oder' Gutschrift im laü:fcndGn Kalenderjahr zu crfolgc::n. 

Bei der Erhöhung der PflE~gegebührcncrsätze ab dem nächsi:;en 

1. tTänncr r.ünd sodarra für das Vorjahr fil::tiv jene Pflcgege-. . 

bühreners8.tz,e zu errechnen, die sich bei Anwendung des cnd-

g ·'l.)..· ,T .. ! t b l'·t' D" ~"1" 'P"'l' "'u. vl.gen .juno.cr'~sa ze:3 erge en 1.8. --Gen. lese I L;:l;l vc:m .- I ege-·· 

gebUhrenersätz,e sind. sodann um den in Betracht konnenden 

provisorischen Hundertsatz ,zu erhöhen. 

(10) Die k.nclesgesetzgebung kann die Mitwirkung des Bl.l.l1cles·-

. minis·ters für soziale Verv:altune an der Vollziehuns durch Zu

stimmunG zum Erhöhungsprozent!3atz e;emUß Abs. 8 und zum })rovi

S orischen HU.ndertsatz ecwäß Abs. 9 sowie durch Überpr-i.5.funC 
a]] er von dE'n JT.,..,...,n'rC'11V'''' ..... '''J..· cl"c>,,""'·)·<:;rC':'+r:;f,·c,l~n ""'cl. vom H"'U'Y;+\rcrbn l'l'l ~ • J.'4 J _ , • ),. ... 14 l.hJ. .l\,. '-"'..I......:.J., J,. ..... L vl.J. (,;... v IJ L ... .:..."::I v v .. J..;' 0\......;;; "1 ..., ....... '-

zur Dure:hflihrung der Rcgclunß gcrr.äß Ahs. 5 bis 9 crsteJ.ltcn 

UnterlaGen und Ber8chnunge!ll vOl"'sehcm. 
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n6chtstrligcr einer Krankenanstalt einerseits und einem 

Krankenvers ichcrunz D träg er od er d cm Hauptvcrb~1nd an
dererseits aus einem gemliß Abs~ 4 geschlossenen Ver~ 
trag ergeben, entscheidet die Schiedskommission 

. (§ 28a). Der Antrag auf Entscheidung kann von jeclcm 

der Streitteile ~estel1t werden. 

(12) Wenn im1erhal b von z\vci 110naten nach der 

Aufkünc1igung eines Vertrages ein neuer Vertrag zwischen 
dem RcchtstrUger der Krankenanstalt und dem Hauptverband 

. . 

. nicht zustandekommt, entscheidet die Schiedskommission 
(§ 28a) auf Antrag mit Wirks~mkeit ab der ~nsonsten be
''''irkten VertrGgsauflösung über dle gemäß Abs ~ 4' zu 

regelnden Angelegenheiten. Das gleiche gilt fUr den 
Fallt daß der llechtsträ.ger der Krankenanstalt oder 
de:r Hau11tverbanc1 zum A bs chluß eines Vertrag es aufg e
fordert hat s jedoch innerhalb von zwei Monaten ein 

solchor Vertrag nicht zustandegekommen ist. Der Antrag 

U1~f Entschc:i.c1ul'..g kann vom Hechtsträger der Kranl~enan

stalt, vati der LandcsreBierung oder vom ~auptverband 
gestellt werden. 

(13) Wenn ~in Antrag nach Abs. 12 vor dem Zeitpunkt 
.gestellt ui::ccl, zu dem der Ver·trag aufgelöst \lUrc1e, bleibt, 

de~' Vertr~.:.g bis zur rechtskrfiftigen Entscheidung vor

läufig in Kraft..., 

(14) Bei der Festsetzung dorHUhe der Pflcgege
billu'enersli1:ze nach A1)8. 12 j.st die Schiec1skommission 
a.ri die ErhölmlJ[;8ßätiw gemäß Ab30 5 bj~s10 Ge'rnmdün. tI 

.L 

I . 
I . 
! 

1 
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2 .. (Unrni ttclbar am<lcndbarcs Bund.esrecht) ( , 

a) 1)1e Übers chrlft zum Haupts tück D ücs zweitell. Teiles 

hat zu. entfallen. 

~ b) Die §§ 57 bis 59 a samt Ubcrschrift werden 

aufgehoben. 

Art i k e 1 '11 

(1) Dieses J3undesgesetz tritt mit 'I. Jänner 1978 

in Kraft" 

, (2) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit dem 

Außerltrafttreten der zv.rinchen dem Bund und den Ländern 

geschlossenen Vereinbarung gemäß ~ltrt .. 15a B-VG über die 
. . 

Krankenanstaltenfinanzierung und die DotieruLlg des \'!asser-

b'irtschaftsfonds r I>GBl e Nr" ""0/1978, außer Kraft .. 

. ' (3) Hit dem Zeitpunkt da8 Außcrkraftt.retel1s dieses 

Bunclesgesetzes treten die durch' dieses'BuIfdest{esetz gc

äJ1dcrten. Ben timmung cu des Kran1:~nans tal tenges etzes in . . 
der am 31 ~ Dezember 1977 in Geltung gestandenen FasmJ.r1ß 

wieder in Kraft. 

Art i k e 1 111 

(1) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß 

Art. 15 Abs. 8 B-VG hinsichtlich der im Art. I Z.1 ent

halten.cn Al1&elcgcnheiten ist der Bu.ndesminister für Ge-

Bundheit und Umweltschutz betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der Besticmungcn des Art~ I 

Z .. 2 i8 t dor Bundesminü; ter' fHr Gesunc1heJ t und Urn'dcl t-. 
f3chutz i.m l~invcrr18hmen m1 t dem ]undesrainistel." für }'inanzcn 

betraut .. 
, . 
------. . . .. . 

. 
In formeller Hinsicht wird beantragt diesen Antrag unter Verzicht 

auf dl'e erste Lesung dem, Ausschuß für Gesundheit und UIl1\veltschutz 

zuzuweisen. 
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E r 1 li u t e run gen 
t . 

Die E'i:na~1~~icrunc der Krankenanstalten wird voror~t für 
" 

d.ie·Juhrc 1978 und 1919 D.uf Grund einer Vereinbarung Z\',rischcn 

BU.nd und. I,8.nclern Gern. Art. l5a }3-VG geregelt \"{erden. Der vo1"-· 

licgenrle Initiativantrag dient der Durchführung dieser Verein

barung auf de::! Gebiete des Kranl-::enanstaltenroehts. 

Art. I Z. 1 ergänzt den § 28 des Krankenanstaltengesetzes 

durch Bt::stirrJmU1e;en über die J?estsetz.ung der von clen Krankcnve::."'

sichGri.lngstr1~.gern an clie Rechtstr~tger der. Krankenanstalten 

zu leistenden }')flegegcl!ührenersä:'Gze. Hiebei soll die u.lno.es

gef.;etzgebung ornächtiE~t ,:.'erden, durch ZtJ.stim:-nung zu. a.en Er

höhunC;8stitzen unt~r Übe1'prii:fung, der diesbezügl,iehen Unterlagen 

an der Vollzi(!h'..ulg im Sinne des Art. 97 Abs. 2 B-.vG mi tzu\yirken. 

Diese Mi tVlirl::ung ist in der erv,'~iJrnten Vercinbarc_11e vorgesenem., 

Art. 1. Z. 2 hebt die bisherigen Bestimmungen über die Ge-
,. "h u } Z} 1,-" d· YJ 1 .1...'- .. -'- ....... r.; t';'" "" '" on 'lrr-=l1lrnrlrnl ,'la r .:t2; VO::.1 -, ... :ce ~Z1J.GCuv.88cn 8.11 .J.8 J.LeC.ll.~,v.,.ubel v . .I.- '- .c., __ ; •. v c._-

stalten auf. Die Gew8.hrLlng VOll BetriebszuschiJsscn, sonstigen 

. Zusch\h::se:a und Inves"!;~d;ionszuschi.ü:~scn soll au.f Grund. der; er .... 

wähnten Vereinc:;.rung d.urch einsZ"l neu geschaffenen Kranl::en-

anst~:üt enzu;':.8.T,;[;1C-mar'be:i. t si'onds erfolgen.. 

Art. 11 befri.stet di.e GeltungBc1auer der Hegelung auf die 
Daue,r der GoI tu.ng der e1'· .... 2.hn"(;8n Vercinbc:,rung. Die Gel tl,l.ngs

,dauer der Vereinb8.rung soll j.c\·,'e:i.ls um ein \'18 i teres Jahr über 

1979 hinaus verl2.n(;crt 'tlerden, \,'erJ.Il keine der VertrHGs

parteien spätc;:;tens 0,0 30 .. Juni ki.3.l1Cl.iB·t. Zur Vel'J".:leidung eines 

ungeregelten ZtJ.:::;tandes sollen bei Auslaufc:o. der ver(;:inbartcn 

Heeelul1[; die nn1 <:.,.1.. .... 31. 12. 197? geltenden Regcluni;en vlicc1er in 

Kraft treten .. 

Art. 111 enthält d.ie Voll(';u_gsbe·stim~mnecn • 

. , 
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